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Mitteilungsinhalt:

Der Haupt- und Finanzausschuss berät über den 1. Haushaltsentwurf des
Haushaltsjahres 2024.

Begründung:

Nach § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen Anhalt ist für
jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Im Zuge der Gewährleistung
einer umfangreichen Plandiskussion, findet vor der abschließenden Beschlussfassung
durch den Gemeinderat eine entsprechende Vorberatung statt.

Der als Anlage beigefügte 1. Entwurf des Haushaltsplanes 2024 beschränkt sich aus
Effektivitätsgründen auf die Ausreichung der Haushaltsansätze des Ergebnisplanes,
des Finanzplanes sowie der Teilergebnis- und der Teilfinanzpläne einschließlich
geplanter Investitionen. Die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan, welche im
Wesentlichen statistische Werte beinhalten, werden mit der Vorlage zum endgültigen
Beschluss der Haushaltssatzung 2024 ausgereicht.

Anlagen:

Ergebnisplan_2024_1. Entwurf_Gem.Rogätz
Finanzplan_2024_1. Entwurf_Gem.Rogätz
Stellenplan.2024.Rogätz
Stellenübersicht.2024.Rogätz
Teilpläne_2024_1. Entwurf_Gem.Rogätz
Vorbericht_2024_1.Entwurf_Rogätz

Mitteilungsvorlage Vorlagen-Nr:
Status:
AZ:
Datum:

MV-RO/0475/2024
öffentlich

14.03.2024

Betreff:

1. Beratung zum Haushalt 2024
Federführendes Amt:
Einreicher:

Kämmerei
Frau Sonntag

Beratungsfolge 26.03.2024 Haupt- und Finanzausschuss der
Gemeinde Rogätz

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr Ja Nein
Gesamtkosten der
Maßnahme in
2024 in €

Jährliche
Folgekosten in €

Mittel bereits geplant
2024
Ja Nein

Haushaltsstelle

zusätzliche Einnahmen Nein Ja in Höhe von:
Erläuterungen:
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_______________ _________ _________ _____________
Verbandsgemeinde- Kämmerei Amtsleiter Sachbearbeiter
bürgermeister

Gremium TOP □Abstimmung laut

Beschlussvorschlag mit

Die Vorlage wurde zum Beschluss erhoben.

Datum:

________________________________________________________ -
Siegel- Bürgermeister / Vorsitzender
Verbandsgemeinderat

□ Ein-

stimmig

□Mehr-

heitlich

Ja Nein Enthaltungen


